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Schriftliche Erklärung zur Notwendigkeit der Beibehaltung eines ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes im Baugewerbe

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die durch Artikel 28 Absatz 6 der Richtlinie 77/388/EWG des 
Rates (sechste Mehrwertsteuerrichtlinie) versuchsweise gebotene Möglichkeit, auf 
arbeitsintensive Dienstleistungen, insbesondere im Baugewerbe, ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze anzuwenden, Ende Dezember 2005 ausläuft und dass die den neuen 
Mitgliedstaaten für einen Übergangszeitraum gewährten Ausnahmeregelungen im 
Dezember 2007 auslaufen,

B. in der Erwägung, dass die allgemeine Wiedereinführung des normalen 
Mehrwertsteuersatzes für mit dem Baugewerbe zusammenhängende Dienstleistungen in 
den Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sowie in den neuen 
Mitgliedstaaten, die diese Übergangsregelungen anwenden, vor dem Hintergrund, dass im 
Baugewerbe innerhalb der Europäischen Union mehr als 200.000 Arbeitsplätze erhalten 
bzw. geschaffen worden sind, verheerende Auswirkungen auf die Beschäftigung haben 
wird und dass für den Fall, dass dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz abgeschafft wird, 
die Gefahr eines massiven Stellenabbaus besteht,

C. in der Erwägung, dass durch die Auswirkungen der Rückkehr zu einem normalen 
Mehrwertsteuersatz in dieser Branche auch eine beträchtliche Zahl von sozialpolitischen 
Maßnahmen gefährdet wird, die der Förderung der Renovierung alter Wohnungen und des 
Zugangs zu angemessenem Wohnraum zu erschwinglichen Preisen dienen,

1. fordert den Rat auf:

a) rasch zu beschließen, dass die Geltungsdauer der Bestimmungen über die Anwendung 
eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes (5,5%) für Renovierungs- und 
Instandsetzungsarbeiten im Baugewerbe noch vor Ende 2005 verlängert wird;

b) den Mitgliedstaaten, die dies beantragen, die Anwendung eines ermäßigten Satzes von 
5,5% auf Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie wirtschaftliche 
Maßnahmen im Baugewerbe auf unbefristete Zeit zu ermöglichen;

c) in diese Regelung auch Umbaumaßnahmen einzubeziehen, die notwendig sind, um 
den besonderen Anforderungen in Verbindung mit dem sozialen Wohnungsbau, der 
Unterbringung älterer Menschen, Wohnungen für Menschen mit einer zeitweiligen 
oder dauerhaften Behinderung sowie Unterkünften für Menschen, die sich in einer 
Notlage befinden oder in extremer Armut leben, Rechnung zu tragen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat, 
der Kommission und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


